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LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise
VIH Virus de l'immunodéficience humaine
AOS Assurance obligatoire des soins
CE Communauté européenne
CFE Commission  fédérale des étrangères
ASS Aide Suisse contre le Sida
OICM Office intercantonal de contrôle des médicaments
CRS Croix-Rouge suisse
SSPh Société suisse de Pharmacie
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CLASS Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (BE, FR, GE, JU, NE,
TI, VD, VS)

FSP Fédération Suisse des Patientes

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Tarifpartner sollen Tarife von Laboranalysen aushandeln. So kurz und knapp war der
Auftrag an den Bundesrat aus einer Kommissionsmotion der SGK des Ständerats, womit
ein gleicher Mechanismus wie bei den DRG und beim Tarmed übernommen werden
sollte. Eine linke Kommissionsminderheit wollte diese KVG-Änderung nicht mittragen.
Der Bundesrat beantragte ebenfalls, die Motion nicht zu unterstützen, da er Blockaden
bei den Tarifverhandlungen befürchtete, wie dies bereits beim Tarmed oder bei der
Physiotherapie zu Problemen geführt hatte. Deswegen wollte die Regierung ihre durch
das KVG eingeräumte Subsidiarität im Bereich der Tarifregelungen beibehalten und so
eine „schlanke Regelung“ weiterführen.
Das Plenum beriet diese in der Kommission mit 9 zu 3 Stimmen gefasste Motion im
November 2017 und nahm sie mit 24 zu 18 Stimmen an. Kommissionssprecher Kuprecht
(svp, SZ) führte die Beweggründe aus und verwies dabei nicht nur auf ältere Vorstösse –
seine eigene Motion (Mo. 16.3487), die er nach dieser Beratung zurückzog,
eingeschlossen –, sondern auch auf Sondierungsgespräche zwischen der FMH und den
Krankenkassenverbänden im Zuge der Beratungen ebendieser. Die vorliegende Motion
wurde unter Berücksichtigung besonderer Kritikpunkte der Verhandlungspartner als
Folge-Vorstoss formuliert. Die Gegner der Motion hielten sie für unnötig, weil, und hier
teilten sie die Meinung der Regierung, es bereits möglich sei, tiefere Tarife
auszuhandeln. Jene Tarife, die bereits geregelt sind, würden Höchstansätze beziffern
und eine Unterschreitung dieser sei in gegenseitigem Einverständnis bereits denkbar.
Überdies wurde angeregt, noch einen sich in Ausarbeitung befindlichen
Massnahmenkatalog zur Begrenzung der Gesundheitskosten abzuwarten. Die
Opposition verfing im Rat zu wenig und die Motion ging an den Nationalrat. 1

MOTION
DATUM: 29.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Epidemien

Da der AIDS-Forschung kurzfristig der finanzielle Kollaps drohte, sprach der Bundesrat
einen Zusatzkredit von CHF 5 Mio. und beschloss, für 1991 das Forschungsbudget
ebenfalls um CHF 5 Mio. auf CHF 8 Mio. zu erhöhen und die AIDS-Forschung analog der
Krebsforschung in seine Botschaft über die Förderung der wissenschaftlichen
Forschung 1992 bis 1995 zu integrieren. Mit dem Argument der wissenschaftlichen
Relevanz begründete Bundesrat Cotti auch die Teilnahme der Schweiz an der
Internationalen AIDS-Konferenz in San Francisco. Das BAG hatte vorgehabt, die
Konferenz – gleich wie die EG-Länder – zu boykottieren, um so gegen die restriktive
Einreisepolitik der USA gegenüber AIDS-Kranken zu protestieren. Diesen Entscheid
hatte das BAG allerdings ohne Rücksprache mit dem Departementsvorsteher getroffen;
dieser zeigte sich erstaunt ob dem Vorgehen des BAG und betonte vor dem Nationalrat,
dass in derartigen Fällen nur ihm allein die Entscheidungskompetenz zustehe. Wie weit
dieser Vorfall zum Rücktritt von BAG-Direktor Beat Roos beitrug, wurde nicht publik. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Zur besseren Aufklärung der bei uns lebenden Ausländer legten die Eidgenössische
Kommission für Ausländerfragen (EKA) und das BAG gemeinsam eine neue AIDS-
Informationsbroschüre in 14 Sprachen auf, um möglichst vielen fremdsprachigen
Bevölkerungsgruppen die grundlegenden Kenntnisse zur AIDS-Prävention in ihrer
Muttersprache näherzubringen. Zudem lancierte das BAG zusammen mit der AIDS-Hilfe
Schweiz (AHS) drei auf die jeweiligen kulturellen und religiösen Bedürfnisse
abgestimmte Kampagnen zur gezielten Information der türkischen, spanischen und
portugiesischen Bevölkerungsgruppen in unserem Land. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.04.1991
MARIANNE BENTELI
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Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) und sein Blutspendedienst übernahmen die
Mitverantwortung für die rund 200 bis 300 Bluter und Transfusionsempfänger, die
durch HIV-verseuchte Blutkonserven mit dem Virus angesteckt worden sind. Zusätzlich
zum bestehenden Notfall-Fonds wurden Rückstellungen von CHF 1 Mio. für AIDS-
Betroffene getätigt. Das SRK betonte, dass sich in der Schweiz im Vergleich zum
Ausland bedeutend weniger HIV-Infektionen auf diesem Weg ereignet hätten. Ein
Grossteil der Infizierungen sei vor Mitte 1985 erfolgt, zu einem Zeitpunkt also, da noch
keine Möglichkeit bestand, sämtliche Blutspenden auf eine eventuelle HIV-Positivität
hin zu kontrollieren. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.11.1991
MARIANNE BENTELI

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnete die Schweizer AIDS-Prävention als
sehr erfolgreich. Dank intensivierter Aufklärung habe sich der Gebrauch von Kondomen
stark erhöht, bei den Jugendlichen beispielsweise von 17 auf 73 Prozent. Zudem sei es
gelungen, nicht nur die Risikogruppen, sondern auch die breite Bevölkerung
anzusprechen. Besonderes Lob erhielt dabei die Stop-Aids-Informationskampagne des
BAG und der «Aids Hilfe Schweiz» (AHS). Als weltweit einmalig bezeichneten die
Fachleute die fortgesetzte Evaluation aller präventiven Massnahmen, deren Auswertung
und Einbezug in neue Kampagnen. Anlass zur Kritik gaben hingegen die föderalistischen
Strukturen, welche die Umsetzung der Prävention insbesondere im Bereich der
Drogenpolitik teilweise behinderten. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.06.1992
MARIANNE BENTELI

Noch bevor konkrete Zahlen aus dem «Look-back» vorlagen, stellte das SRK den neu
gegründeten AIDS-Solidaritätsfonds vor, der mit einem Aufpreis von knapp 5 Prozent
auf Blutkonserven finanziert wird. Laut dem Fonds-Reglement erhält Beiträge, wer
erwiesenermassen mit dem AIDS-Virus infizierte Blut- oder Plasmapräparate des SRK-
Blutspendedienstes erhalten hat, indirekt durch einen Empfänger eines infizierten
Präparates angesteckt wurde oder gegenüber einer direkt oder indirekt angesteckten
Person unterhaltspflichtig ist. Die SRK-Beiträge sollen den Betroffenen in Ergänzung zu
Versicherungs- und Fürsorgeleistungen die Weiterführung eines menschenwürdigen
Lebens ermöglichen. Die SRK-Entschädigungen werden ohne Rechtspflicht im Sinne
einer sozialen Massnahme erbracht. 6

ANDERES
DATUM: 27.03.1993
MARIANNE BENTELI

Erste Resultate der Ende des Vorjahres vom SRK angekündigten «Look-back»-Studie
zur Ermittlung jener Personen, die vor 1985 durch eine verseuchte Blutkonserve mit
dem HI-Virus kontaminiert wurden, zeigten, dass von den zwei Millionen
Bluttransfusionseinheiten, die den Schweizer Spitälern zwischen 1982 und 1985
ausgeliefert wurden, 303 eventuell HIV-verseucht waren, wobei vorerst unklar blieb, wie
viele von ihnen an Patienten abgegeben wurden. Zudem hatte das SRK im gleichen
Zeitraum über 80 möglicherweise HIV-infizierte Blutkonserven nach New York,
Griechenland und Saudiarabien exportiert. Im Spätsommer 1993 gestand das SRK
erstmals ein, noch während zehn Monaten nach der Einführung eines zuverlässigen
AIDS-Tests unkontrollierte Blutpräparate abgegeben zu haben. Das SRK schloss nicht
aus, dass von den zwischen Juli 1985 und April 1986 ausgelieferten 5800 Fläschchen mit
Gerinnungspräparaten unter Umständen rund tausend mit dem HI-Virus kontaminiert
gewesen seien. Es begründete sein damaliges Vorgehen mit einem drohenden
Versorgungsengpass bei den für Hämophile lebenswichtigen Produkten. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.04.1993
MARIANNE BENTELI

Derartige freiwillige Tests geben laut BAG nur unzureichende Angaben über die
Ausbreitung des HIV in der Allgemeinbevölkerung. Auf seinen Antrag setzte der
Bundesrat im Spätsommer 1993 eine Verordnung in Kraft, welche inskünftig anonyme
Massentests in ausgewählten Spitälern der Schweiz zulässt. Diese Tests werden
ausschliesslich mit Blutproben durchgeführt, die Patientinnen und Patienten zu
anderen medizinischen Zwecken entnommen werden. Die Proben werden anonymisiert
und von vorgegebenen Teststellen – die mit den Entnahmestellen nicht identisch sein
dürfen – auf HIV untersucht. Aus Datenschutzgründen kann keine getestete Person über
ein allfällig positives Resultat in Kenntnis gesetzt werden. Patientinnen und Patienten
haben das Recht, die Teilnahme am Test zu verweigern. Von diesen Massentests
verspricht sich das BAG wertvolle Hinweise auf die Entwicklung der HIV-Infektion in der
Bevölkerung, welche erlauben würden, auf mögliche Veränderungen durch gezielte
Präventionsmassnahmen zu reagieren. Die AIDS-Hilfe Schweiz und der Dachverband
«People with AIDS» kritisierten demgegenüber, in der Prävention dringend benötigte

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.07.1993
MARIANNE BENTELI
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Mittel würden so für statistische Untersuchungen ausgegeben, deren Resultate durch
die freiwilligen Tests tendenziell bereits bekannt seien. 8

Die noch von Bundesrat Cotti als Vorsteher des EDI eingesetzte Arbeitsgruppe «Blut
und AIDS» legte anfangs 1994 ihren Bericht vor. Sie attestierte den involvierten
Bundesämtern zwar, bei den nach 1984 erfolgten HIV-Infektionen durch verseuchte
Blutpräparate keine groben Pflichtverletzungen, Unterlassungen oder fachlichen Fehler
begangen zu haben, stellte aber dennoch gewisse Mängel fest. Das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK) musste sich hingegen eine scharfe Rüge gefallen lassen. Der Bericht führte
aus, dass das Verhalten des Zentrallaboratoriums, welches noch nach 1985
möglicherweise verseuchte Blutpräparate weiter vertrieb, gegen die medizinisch-
ethischen Regeln verstossen habe und zudem rechtswidrig gewesen sei. Aufgrund ihrer
Feststellungen kam die Arbeitsgruppe zum Schluss, das Bluttranfusionswesen müsse
neu organisiert werden. Die extreme Verzettelung der Kompetenzen zwischen BAG,
BSV, IKS und SRK führe zu Unsicherheiten, Überschneidungen und vor allem zu
Verzögerungen. Das Bluttranfusionswesen sei deshalb einer einzigen Instanz
unterzuordnen, die Kontrollbehörde wäre und auch Entscheidungen in Grundsatzfragen
zu treffen hätte.
Die festgestellten Mängel betreffen aber nicht nur die Blutprodukte, sondern die
Heilmittel im allgemeinen, bei deren Kontrolle die gleiche Aufsplitterung der
Verantwortlichkeiten herrscht wie im Blutspendewesen. Die Arbeitsgruppe verlangte
deshalb, dass auch die Heilmittel einer einzigen Behörde unterstellt werden, was eine
Abschaffung des Interkantonalen Konkordates und der IKS bedeuten würde.

Als Folge der schweren Vorwürfe reorganisierte das SRK seinen Blutspendedienst. Ab
1996 sollen die Blutspenden nur noch in wenigen Zentren getestet und
weiterverarbeitet werden. 9

BERICHT
DATUM: 24.02.1994
MARIANNE BENTELI

Mitte Mai 2014 wurde die neue AIDS Kampagne des BAG "Love life - und bereue nichts"
lanciert. Die Kampagne wurde unter der Federführung des BAG zusammen mit der
"Aids-Hilfe Schweiz" und "Sexuelle Gesundheit Schweiz" organisiert und setzte den
Schwerpunkt auf die Selbstverantwortung im Sexualleben, wobei die bewährten Safer-
Sex Regeln als Botschaften im Zentrum standen. Mit der Ankündigung der Kampagne
organisierte das BAG ein Casting, um Paare mit einer "originellen Vorstellung eines
verantwortungsvollen Umgangs mit der Sexualität" zu finden. Die Paare sollten Teil der
Kampagne werden und auf Plakaten abgebildet werden.
Der Aufruf war sowohl erfolg- wie auch folgenreich: Die in einschlägigen Positionen
abgebildeten Paare, sowohl hetero-, als auch homosexuelle, entfalteten eine womöglich
unerwartet grosse Wirkung. Die provokativen Sujets waren ein gefundenes Fressen für
die Medien und riefen zahlreiche Kritiker aus Politik und Gesellschaft auf den Plan.
Wertkonservative Parteien, aber auch Kirchen – die Schweizerische Evangelische Allianz
wollte die Kampagne mittels Petition stoppen – und besorgte Elternorganisationen
taten ihren Unmut öffentlich kund. Die Kampagne wurde als skandalös und
pornografisch bezeichnet und es sei unhaltbar für ein Bundesamt, solche Szenen zu
verbreiten. Mit einer Motion von Siebenthal (svp, BE) wurde gar die Einstellung der
Kampagne gefordert. Das BAG versuchte die Wogen zu glätten. So entgegnete Direktor
Pascal Strupler in der NZZ, dass es sich keineswegs um Pornografie handle, sondern
versucht werde, statt mit Ängsten mit "positiven Assoziationen wie Lebenslust und
Leidenschaft zu operieren."
Höhepunkt der Schelte war eine ans Bundesverwaltungsgericht gelangende Beschwerde
von 35 Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern, die unter anderem von der
christlich ausgerichteten Stiftung Zukunft CH unterstützt wurden. Diese wurde Anfang
Oktober vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Das BAG musste seine Kampagne,
die zirka CHF 2 Mio. kostete, somit nicht einstellen. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Spitzenverbände des Gesundheitswesens, nämlich die Vereinigung der Arzte (FMH),
der Apotheker (SAV), der Krankenhäuser (Veska) sowie der Chemischen Industrie (SGCI)
stellten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme hinter das Projekt Cotti, während
das KSK bereits im Vorfeld erklärt hatte, nicht grundsätzlich gegen eine Totalrevision zu
sein, einer Übergangsregelung im Moment aber eindeutig den Vorzug zu geben. Die FDP
begrüsste die angestrebte Wettbewerbssteigerung durch die volle Freizügigkeit und die
Anerkennung alternativer Versicherungsformen, befürchtete aber, dass das
Obligatorium und die Prämiengleichheit keinen Konsens finden würden. Für die SP
bringen die bundesrätlichen Vorschläge zwar bedeutende Verbesserungen
(Obligatorium, Prämiengleichheit, Freizügigkeit), enthalten aber auch viel
Widersprüchliches (alternative Versicherungsmodelle, Kopfprämie). 11

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.09.1989
MARIANNE BENTELI

Bereits bevor die Räte das neue Gesetz definitiv verabschiedet hatten, erklärte die
Krankenkasse Artisana, dass sie das Referendum dagegen ergreifen werde. Zwei weitere
Kassen (Swica und Winterthur) und vier Ärztevereinigungen aus dem Bereich der
Komplementärmedizin machten ebenfalls für das Referendum mobil, so dass dieses im
Laufe des Sommers mit 148'952 gültigen Unterschriften eingereicht werden konnte. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.08.1994
MARIANNE BENTELI

Au mois de mars, l’association des hôpitaux, H+, la FMH ainsi que quatorze
organisations professionnelles et syndicales ont lancé un appel soutenu par la
Conférence des directeurs cantonaux de la santé afin que l’introduction du système de
montants forfaitaires en fonction du diagnostic (DRG) mettant les hôpitaux en
concurrence ne nuise pas aux conditions de travail et à la formation du personnel
soignant. Ils craignent que cette concurrence porte préjudice à la qualité des soins en
poussant les hôpitaux à dispenser des prestations moins complètes. Certaines
organisations ont demandé un moratoire sur la mise en œuvre de la loi. Par ailleurs,
Santésuisse et la Conférence des directeurs cantonaux de la santé ont évalué le surcroît
de charge global pour la mise en place du nouveau système à 1 milliard de francs pour
les cantons et à 400 millions de francs pour les caisses. Ils ont également estimé que ce
dernier entraîne une augmentation de 1,6 à 2% des primes de l’assurance de base. En
mai, la CSSSP-CE a déposé une initiative parlementaire visant à interdire en urgence les
augmentations de primes durant trois ans. Cette dernière a rencontré l’opposition des
cantons et a finalement été rejetée par les chambres, seules l’UDC et une partie du
groupe PDC l’ayant clairement soutenue. En juillet, H+ et Santésuisse ont conclu une
convention permettant la transmission aux assureurs des données relatives aux
diagnostics afin de contrôler les coûts. Certains acteurs comme Privatim, l’association
des commissaires suisses à la protection des données, ont fortement protesté tandis
que les hôpitaux, en contradiction avec leur faîtière, et de nombreux prestataires de
soins ont refusé cette pratique l’estimant inacceptable au vu du secret médical et
inutile. Au mois de novembre, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans
l’ensemble du pays afin de protester contre le nouveau financement hospitalier. Les
professionnels de la santé ont estimé que le nouveau système aggrave des conditions
de travail déjà difficiles, notamment en raison de sous-dotation en personnel, tandis
que le syndicat des services publics a estimé que les décisions sont prises sans
consultation du personnel. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nach langjährigen Verhandlungen war im Vorjahr die Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes (Managed Care) von beiden Räten mit deutlicher
Mehrheit angenommen worden. Eine Gruppierung von Spezialärzten, unterstützt vom
Schweizerischen Gewerkschaftsbund, hatte bereits vor dem Ratsbeschluss ein
Referendum angekündigt. Das eigentliche Referendumskomitee bildete schliesslich
eine Vereinigung von Praktikern aus dem Gesundheitswesen, unterstützt von einem
Fachärzteverband und einem Verband medizinischen Personals. Am Tag des Ablaufs der
Referendumsfrist, dem 19. Januar 2012, wurde das Referendum mit über 130'000
gültigen Unterschriften eingereicht. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.2012
FLAVIA CARONI
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Nach verschiedenen Verhandlungen mit Bundesrat Berset verzichteten die
Ärzteverbände, der Spitalverband H+ sowie der Verband Patienten.ch auf das im
Vorjahr angekündigte Referendum gegen die Revision des KVG bezüglich der
subsidiären Kompetenz des Bundesrates beim Tarmed und der Übermittlung von
Patientendaten. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2012
FLAVIA CARONI

Die Schweiz verfügt über eine der höchsten Dichten an praktizierenden Ärztinnen und
Ärzten in der OECD. Zur Beschränkung der Ärztezahl hatte das Parlament 2000 eine
zeitlich begrenzte Bedürfnisklausel eingeführt und diese bis 2011 dreimal verlängert.
Aufgrund der grossen Zahl an Praxiseröffnungen nach dem Auslaufen der
Bedürfnisklausel schränkte das Parlament die Zulassung von Leistungserbringenden
2013 in einem dringlichen Bundesgesetz erneut ein. Nachdem der Nationalrat einen
Vorschlag zur langfristigen Steuerung des ambulanten Bereichs in der
Schlussabstimmung abgelehnt hatte, musste die Zulassungsbeschränkung 2016 erneut
verlängert werden. Gleichzeitig beauftragte das Parlament den Bundesrat, einen neuen
Vorschlag zur Zulassung der Leistungserbringenden in die Vernehmlassung zu schicken.
Diesen Vorschlag basierte der Bundesrat auf den Bericht zur Erfüllung eines Postulats
der SGK-SR. 
Der Bundesrat schlägt dabei Massnahmen auf drei Interventionsebenen vor. Eine erste
Ebene dient der Sicherung der Qualifikation der Leistungserbringenden; dabei sollen
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, an das Erlangen von Diplomen sowie an die
Anerkennung ausländischer Diplome formuliert werden. Auf einer zweiten Ebene sollen
die Anforderungen an die Leistungserbringenden durch ein formales
Zulassungsverfahren mit allfälliger Wartefrist von zwei Jahren, durch einen Nachweis
der Qualität der Leistungserbringung sowie durch die Knüpfung der Tätigkeit zu Lasten
der OKP an Auflagen erhöht werden. Die Versicherer sollen eine Organisation schaffen,
welche über die Zulassungsgesuche entscheidet. Die dritte Interventionsebene
beschreibt Massnahmen, die es den Kantonen erlauben, das Versorgungsangebot nach
Bedarf zu regeln. Dazu gehören Höchstzahlen an zu Lasten der OKP im ambulanten
Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie Zulassungseinschränkungen in Bereichen mit
massivem Kostenanstieg.  

An der Vernehmlassung, die vom 5. Juli 2017 bis zum 25. Oktober 2017 stattfand,
beteiligten sich 91 Organisationen. Mehrheitlich einig war man sich über die
Notwendigkeit der Zulassungssteuerung, die einzelnen Massnahmen der Vorlage
stiessen jedoch auf unterschiedlich grossen Anklang. Klar für die Vorlage sprachen sich
die SP, die GDK und CLASS, alle Kantone (ausser AG, GR, JU, LU und TG), die
Konsumentenverbände, der Patientenverband DVSP sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) aus. Die SVP und FDP, die meisten
Dachverbände der Wirtschaft, die Versichererverbände, die Konferenz der kantonalen
Ärztegesellschaften (KKA) und die meisten kantonalen und regionalen
Ärztegesellschaften lehnten die Vorlage deutlich ab. Gespalten zeigten sich die
Verbände der Leistungserbringenden: Einige befürworteten den bundesrätlichen
Vorschlag, die meisten sprachen sich allerdings dagegen aus oder kritisierten ihn
zumindest stark. 
Viel Kritik gab es für den Vorschlag, die Zulassungssteuerung den Versicherern zu
übertragen. Dies wurde als erster Schritt zur Aufhebung des Vertragszwangs gewertet.
Stattdessen solle die Zulassung von den Kantonen gesteuert werden, argumentierten
zahlreiche Akteure. Mehrfach wurde zudem eine Verschärfung der Zulassungskriterien
gefordert. Unter anderem sollen Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Jahre an
schweizerischen Bildungsstätten gearbeitet haben müssen und über ausreichende
Sprachkenntnisse verfügen, bevor sie zur Tätigkeit zu Lasten der OKP zugelassen
werden. CVP, FDP und SVP schlugen zudem vor, die Zulassungsbeschränkungen
mittelfristig mit einer einheitlichen Leistungsfinanzierung zu verknüpfen. 16
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An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
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Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 17

Im Mai 2020 legte der Bundesrat dem Parlament die Änderung des KVG bezüglich der
Vergütung des Pflegematerials vor. Ziel der Vorlage war es, in Übereinstimmung mit
einer Motion der SGK-NR (Mo. 18.3710) eine einheitliche Vergütung für Pflegematerial,
das von der betroffenen Person selbst oder von Laien angewendet wird, und von
Pflegematerial, das von Pflegefachpersonen angewendet wird, einzuführen. 2017 hatte
das Bundesverwaltungsgericht die Position des Bundesrates bestätigt, wonach gemäss
dem bestehenden Gesetz die von Pflegefachpersonen verwendeten Materialien
Bestandteil der Pflegeleistung seien und nicht separat verrechnet werden dürften. Die
von den Versicherten selbst angewendeten Materialien seien hingegen separat von der
OKP zu übernehmen. 
Neu sollen die Materialien in drei Kategorien gegliedert werden: Die Kategorie A enthält
einfache Verbrauchsmaterialien mit direktem Bezug zu den Pflegeleistungen (z.B.
Handschuhe) sowie Material und Gegenstände zum Mehrfachgebrauch für verschiedene
Patientinnen und Patienten  (z.B. Blutdruckmessgeräte), diese sollen auch zukünftig
gemäss den Regeln der Pflegefinanzierung von OKP, Versicherten und Kantonen bezahlt
werden. Zur Kategorie B gehören Mittel und Gegenstände für die Untersuchung oder
Behandlung einer Krankheit gemäss MiGeL (z.B. Verbandmaterial), diese werden neu
unabhängig von der anwendenden Person durch die OKP finanziert. Auch die
Materialien der Kategorie C, Mittel und Gegenstände, die nicht von der versicherten
Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden
können (z.B. Heimventilation), werden von der OKP übernommen. 
Die Vorlage soll eine Entlastung für Gemeinden und Kantone in der Höhe von jährlich
CHF 65 Mio. mit sich bringen und stattdessen die Gesamtkosten der OKP um 0.2
Prozent erhöhen. Da die Höhe des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung 7.5
Prozent der OKP-Bruttokosten beträgt, steigt auch der entsprechende Bundesbeitrag
um CHF 4.9 Mio. 

Zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 fand die Vernehmlassung zur Vergütung
des Pflegematerials statt. Dabei gingen 126 Stellungnahmen ein. Die Kantone und mit
ihnen die GDK sowie die Leistungserbringenden sprachen sich für die Änderung aus.
Auch die CVP, EVP, FDP, GLP und SP zeigten sich mehrheitlich zufrieden, äusserten
jedoch teilweise Vorbehalte, insbesondere bezüglich der Kostenverlagerung zur OKP.
Die SVP lehnte die Vorlage ab, da sie dadurch eine Mengenausweitung ohne qualitative
Verbesserung der Pflegeleistungen befürchtete. Auch die Versichererverbände lehnten
die Vorlage ab, da sie die höheren Kosten fürchteten. 

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Vorlage. Hatte sich die SVP
im Rahmen der Vernehmlassung als einzige Partei noch gegen die KVG-Änderung
ausgesprochen, stimmte auch sie der Gesetzesänderung nun zu: Einstimmig mit 189 zu
0 Stimmen nahm der Nationalrat die Vorlage an. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Noch bevor die Räte den gemäss SGK-NR weniger umstrittenen Teil des ersten
Massnahmenpakets zu Ende beraten hatten, behandelte der Nationalrat in der
Sondersession im Oktober 2020 die übrigen Artikel des ersten Kostendämpfungspakets
unter dem Namen Paket 1b des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen. Dazu gehörten die Massnahmen zur Steuerung der Kosten, das
Beschwerderecht der Versicherer gegen Spitalplanungsentscheide sowie das
Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel. Mit 17 zu 0 Stimmen bei 8
Enthaltungen hatte die SKG-NR ihren Entwurf, der gegenüber dem bundesrätlichen
Vorschlag einige gewichtige Änderungen enthielt, zuvor angenommen. Eintreten war
unbestritten. 

Als ersten Hauptpunkt diskutierte der Nationalrat die Frage der Kostensteuerung, wobei
Ruth Humbel (cvp, AG) und Philippe Nantermod (fdp, VS) die Kommissionsposition
ausführlich darlegten: Eine knappe Kommissionsmehrheit unterstütze die
Kostensteuerung generell. Diese lege fest, dass Tarifverträge entsprechend der
Forderung der angenommenen Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3305) Massnahmen zur
Kostenkorrektur im Falle eines unvorhergesehenen Anstiegs der Gesundheitskosten
enthalten müssen. Anstatt entsprechende Regeln vorzuschreiben, wie der Bundesrat
beabsichtigt hatte, setzte die Kommission jedoch auf degressive Tarife: Bei häufigerer
Anwendung sollten die Tarife entsprechend sinken. Stattdessen folgte der Rat jedoch
äusserst knapp mit 91 zu 90 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) einer Minderheit II Hess (bdp,
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BE), die vorschlug, die Kostensteuerungsmassnahmen aus dieser Vorlage zu streichen,
zumal sie ein «Bestandteil des Zielkostensystems» seien, welches erst im zweiten
Kostendämpfungspaket behandelt werden wird. Entsprechend solle diese Massnahme
ins zweite Paket verschoben werden.

Der zweite Hauptpunkt der Vorlage stellte das Beschwerderecht der
Krankenversicherungen und ihrer Verbände gegenüber Entscheidungen der
Kantonsregierungen bezüglich der Spitallisten sowie bezüglich Preisfestsetzungen für
Arzneimittel, wie die Kommissionsmehrheit den bundesrätlichen Vorschlag ergänzt
hatte, dar. Eine Minderheit Prelicz-Huber (gp, ZH) wehrte sich dagegen, dass «private
Interessen eine Steuerung durch die politische Seite, durch die Kantone, aufheben»
können sollen. Stattdessen soll die Kompetenz sowie die Entscheidhoheit in den
entsprechenden Fragen bei den Kantonen und damit bei der Politik verbleiben. Nur die
Politik und das Volk hätten das Wohl der ganzen Bevölkerung im Blick, während die
Versicherungen ihre Partikularinteressen verfolgten, argumentierte sie.
Konsequenterweise müsse man sonst auch ein Beschwerderecht unter anderem für
Patienten- und Patientinnenorganisationen oder für die Sozialpartner einrichten.
Zudem könne die entsprechende Regelung zu einer Blockade und zu
Rechtsunsicherheit führen. Dem widersprach unter anderem Thomas de Courten (svp,
BL), der die Versicherungen im Gesundheitswesen als «Anwälte der Patientinnen und
Patienten» bezeichnete und die Massnahme für nötig erachtete, damit ein
Gleichgewicht in der Verhandlungsmacht sichergestellt und die alleinige Macht der
Kantone gebrochen werden könne. Die Minderheit setzte sich mit 104 zu 75 Stimmen
(bei 6 Enthaltungen) respektive 94 zu 87 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) durch, der
Nationalrat sprach sich somit gegen das Beschwerderecht der Krankenversicherungen
aus. Die Stimmen für die Kommissionsmehrheit stammten von Mehrheiten der SVP-,
FDP.Liberale- und Mitte-Fraktion. 

Den dritten zentralen Aspekt stellte die Frage des Referenzpreissystems für
patentabgelaufene Arzneimittel dar, das der Bundesrat einführen wollte. Mit einem
Referenzpreissystem für Generika dürfte die OKP zukünftig nur noch denjenigen Preis
für ein Arzneimittel vergüten, der in diesem Referenzpreissystem festgelegt worden war
— ausser es ist das einzige für die Patientin oder den Patienten mögliche Arzneimittel,
dann wird es unabhängig vom Preis vergütet. Die Kommissionsmehrheit lehnte nun die
Schaffung eines solchen Systems ab. Hier gehe es um Fragen der Versorgungssicherheit
und der Patientensicherheit (wie in diesem Bericht ausgeführt wird), erklärte
Kommissionssprecherin Humbel. Bei wechselnden Referenzpreisen bestehe die
Gefahr, dass es zu nicht medizinisch begründeten Medikamentenwechseln komme, was
zu abnehmender Therapietreue und sinkender Patientensicherheit und dadurch zu
Folgekosten führen könne. Zudem könnten Firmen aufgrund des Preisdrucks darauf
verzichten, ihre Produkte in der Schweiz anzubieten, wodurch die Abhängigkeit von den
übrigen Lieferanten steige. Wie problematisch eine solche Abhängigkeit sei, habe sich
im Rahmen der Corona-Krise gezeigt. Die Kommission wolle deshalb auf das
Referenzpreissystem verzichten und stattdessen, beruhend auf einem Vorschlag von
Curafutura, Pharmasuisse, Ärzte mit Patientenapotheke und Intergenerika die
Generikapenetration erhöhen. Der Marktpreis solle daher jährlich statt alle drei Jahre
überprüft und die Generikapreise gegenüber den Originalen um weitere fünf Prozent
gesenkt werden. Zudem soll eine preisunabhängige Vertriebsmarge geschaffen werden,
damit Ärztinnen, Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker nicht wie bisher mehr Geld
verdienten, wenn sie teurere Medikamente verkauften. Entsprechend habe man auch
einstimmig die Motion 20.3936 eingereicht. 
Eine Minderheit I Hess unterstützte hingegen das Referenzpreissystem des
Bundesrates. Minderheitensprecher Hess argumentierte, seine Minderheit habe das
bundesrätliche System etwas vereinfacht und abgeschwächt. So solle das
Referenzpreissystem nur gelten, wenn mehr als zwei wirkstoffgleiche Medikamente auf
dem Markt sind und ein Arzneimittel vom Bundesrat nicht als unverzichtbar festgelegt
worden war. Mit einem eigenen Preis, also unabhängig vom Generika-Preis, sollten
überdies Biosimilars, das sind Nachahmerpräparate, deren Wirkstoffe nicht mit
denjenigen der Originale identisch sind, ins Preissystem aufgenommen werden, da
diese gemäss dem revidierten Heilmittelgesetz nicht mit Generika gleichgesetzt werden
können. Mit diesem Modell, das er als Referenzpreissystem «light» bezeichnete, könne
das grösstmögliche Sparvolumen erreicht werden, argumentierte der
Minderheitensprecher. 
Eine Minderheit II Porchet (gp, VD) wollte überdies das Substitutionsrecht für
Apothekerinnen und Apotheker stärken. Diese sollten zukünftig bei neuen
Behandlungen eines der drei preisgünstigsten Arzneimittel abgeben müssen, sofern
dies aus medizinischer und pharmazeutischer Sicht möglich ist.
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Mit 114 zu 65 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat die Einführung des
Referenzpreissystems light ab. Interessant ist dabei, dass sich die Positionen der SP
und der Grünen in dieser Frage deutlich unterschieden, was in Gesundheitsfragen nur
selten der Fall ist: Während die SP die Einführung eines Referenzpreissystems
zusammen mit der Mehrheit der Mitte-Fraktion unterstützte, sprachen sich die Grünen
mit der GLP-Fraktion, der Mehrheit der SVP-, der FDP.Liberalen- und der Minderheit
der Mitte-Fraktion dagegen aus. Abgelehnt wurden auch die Anträge auf eine
Sonderbehandlung der Biosimilars (103 zu 75 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie der
Antrag der Minderheit II Porchet (108 zu 77 Stimmen). In letzterer Frage standen SP und
Grüne zusammen mit den Grünliberalen wieder gemeinsam auf der Seite der
Minderheit.

Im Rahmen dieser drei Hauptthemen behandelte der Nationalrat auch weitere
Detailfragen, so zum Beispiel die Frage der verhandelten Rabatte. Als «Tabubruch» und
als «absolutes No-Go» bezeichnete Barbara Gysi (sp, SG) den Vorschlag der SGK-NR,
wonach maximal 25 Prozent der Einsparungen durch zwischen Tarifpartnern und
Leistungserbringenden ausgehandelten tieferen Preisen und Tarifen den
Versicherungen zur freien Verfügung stehen sollten, dass sie gemäss Gysi also «in die
Taschen der Versicherer fliessen» sollten. Bisher mussten die entsprechenden
Einsparungen vollumfänglich den Versicherten zugute kommen. «Braucht es denn
wirklich dieses sogenannte Incentive [...], damit die Krankenversicherer ihre Arbeit tun,
nämlich günstige Preise aushandeln?», fragte Gysi rhetorisch. Entsprechend beantragte
ihre Minderheit die Streichung des Artikels, zumal dieser gemäss Flavia Wasserfallen
(sp, BE) auch ohne seriöse Abklärungen in die Kommission gelangt sei.
Kommissionssprecherin Humbel führte aus, dass der Ständerat bei Annahme dieser
Regelung noch prüfen müsse, ob dieser Artikel dem grundsätzlichen Gewinnverbot in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Forderung in Art. 56 Abs. 3bis
KVG, wonach alle nicht der Qualitätsverbesserung dienenden Vergünstigungen an die
Versicherten weitergegeben müssen, widerspricht und was unter dem Ausdruck «zur
freien Verfügung» genau verstanden werden soll. Thomas de Courten befürwortete
schliesslich den Mehrheitsantrag; es sei der «Sinn dieser ganzen Debatte, dass wir die
Kosten dämpfen und die Anreize entsprechend setzen». Mit 117 zu 67 Stimmen (bei 1
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat für den Kommissionsvorschlag aus. 
Ausführlich legte schliesslich Thomas de Courten seinen Minderheitsantrag zu den
Parallelimporten dar. Er wehrte sich darin gegen den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, patentabgelaufene Medikamente ohne Zulassungspflicht durch
Swissmedic auf den Schweizer Markt zu bringen. Parallelimporte seien bereits heute
erlaubt, dabei müssten aber dieselben Bedingungen eingehalten werden, die für alle
anderen Medikamente auch gelten. Mit dem Vorschlag der Kommission könnten
Zulassungsentscheide irgendwelcher anderen Länder zukünftig auch für die Schweiz
gelten, ohne dass zum Beispiel die Good Manufacturing Practice der Schweiz im
Herstellungsprozess beachtet werden müsste. Eine zusätzliche Prüfung durch
Swissmedic sei nicht nötig, da man davon ausgehe, dass die ausländischen
Zulassungsbehörden dieselben Qualitätsanforderungen stellten wie Swissmedic,
begründete Kommissionssprecherin Humbel den Minderheitsantrag. Mit 128 zu 53
Stimmen folgte der Rat diesbezüglich jedoch der Mehrheit, Gehör fand das Anliegen
von de Courten nur bei der Mehrheit der SVP-Fraktion und je einem Mitglied der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat seinen Entwurf schliesslich mit 130 zu
52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die Gegenstimmen stammten von der SP-Fraktion
sowie von der Mehrheit der Grünen-Fraktion. 19
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